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1. Vorbemerkungen

In der 51. ordentlichen Hauptversammlung der Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn 
vom 20. Mai 2022:

 → wurde das vom Aufsichtsrat mit Wirkung seiner Vorlage an die Hauptversammlung zur 
Billigung beschlossene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder durch die Haupt-
versammlung gebilligt. 
(TOP 6 der Einladung zur Hauptversammlung 2022 vom April 2022)

Das Abstimmungsergebnis im Einzelnen:

TOP 6
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems  
für die Vorstandsmitglieder (angenommen)

10.308.666 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden  
(= 98,11 % des Grundkapitals)

10.307.509 Ja-Stimmen (99,99 %)

1.157 Nein-Stimmen (0,01 %)

In der 50. ordentlichen Hauptversammlung der Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn 
vom 21. Mai 2021:

 → wurde das von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagene und bereits bestehende Ver-
gütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung gebilligt. 
(TOP 7 der Einladung zur Hauptversammlung 2021 vom April 2021)

Das Abstimmungsergebnis im Einzelnen:

TOP 7

Beschlussfassung über die Vergütung der  
Aufsichtsratsmitglieder (zugleich Billigung des Vergütungssystems  
für die  Aufsichtsratsmitglieder) (angenommen)

10.309.880 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden  
(= 98,12 % des Grundkapitals)

10.308.774 Ja-Stimmen (99,99 %)

1.106 Nein-Stimmen (0,01 %)

Der jeweilige Vergütungsbericht ist im jährlichen Geschäftsbericht der Südwestdeutsche 
Salzwerke AG, ab dem Geschäftsbericht 2021 als gesonderter Teil, enthalten. Abrufen kön-
nen Sie diese unter www.salzwerke.de → Investor Relations → Finanzberichte → Geschäfts-
berichte.

DARSTELLUNG 
DES VERGÜTUNGS-
SYSTEMS
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2.  Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 
der Südwestdeutsche Salzwerke AG

A.  Grundzüge des Vergütungssystems für die Vorstands
mitglieder der  Südwestdeutsche Salzwerke AG 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Förderung und Umsetzung der Unternehmensstrategie der Südwestdeutsche Salzwerke AG. 
Höhe und Struktur der Vergütung orientieren sich an der Größe und Komplexität des Unter-
nehmens sowie seiner wirtschaftlichen Lage. Die Vergütung berücksichtigt die Aufgaben 
eines Vorstandsmitglieds, die Erreichung individueller Ziele sowie im Rahmen der erfolgs-
bezogenen Vergütung die kurz- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns. 

Der Short Term Incentive („STI“) ist an dem wirtschaftlichen Erfolgsziel Konzern- EBIT 
(Earnings before Interest and Taxes) sowie an der Erreichung von individuellen Zielen und 
Nachhaltigkeitszielen (Environmental, Social und Governance, „ESG-Ziele“) ausgerichtet. 
Die direkte Anbindung an das Konzern-EBIT als finanzielles Leistungskriterium sichert die 
strategische Ausrichtung der variablen Vergütung. Diese Bausteine tragen zu den strate-
gischen Zielen einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung mit hoher Ertragskraft zur 
Steigerung des Unternehmenswerts und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unter Berück-
sichtigung von nichtfinanziellen Aspekten bei. 

Wirtschaftliches Erfolgsziel der langfristigen variablen Vergütung („LTI“) ist die Entwick-
lung des Konzern-EBIT während des maßgeblichen Geschäfts jahres und der beiden dar-
auffolgenden Geschäftsjahre im Vergleich zur Entwicklung des Konzern-EBIT in den drei 
Jahren vor Beginn des Geschäftsjahres. Durch die direkte Anknüpfung des LTI an die Ent-
wicklung des Konzern-EBIT als finanzielles Leistungskriterium im Geschäftsjahr und den 
zwei darauffolgenden Geschäftsjahren wird die variable Vergütung am langfristigen Unter-
nehmenserfolg ausgerichtet.

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist klar und verständlich gestaltet. Es 
entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung 
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 (BGBl. Teil I 2019, Nr. 50 vom 
19. Dezember 2019) und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK) in der am 20. März 2020 in Kraft getretenen Fassung. 
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B. Das Vergütungssystem im Einzelnen 

I. Vergütungsbestandteile
1.  Überblick über die Vergütungsbestandteile und deren relativer 

Anteil an der Vergütung 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen 
zusammen. Feste Bestandteile der Vergütung der Vorstandsmitglieder sind die Jahres-
grundvergütung und Nebenleistungen. Variable Vergütungsbestandteile sind die kurzfristige 
variable Vergütung mit individuell vereinbarten Zielen („individueller STI“), die kurzfristige 
variable Vergütung mit am Unternehmenserfolg orientierten Zielen („unternehmensbezo-
gener STI“) und die langfristige variable Vergütung („LTI“).

Vergütungs- 
komponenten  Bemessungsgrundlage / Parameter

Erfolgsunabhängige Komponenten

Jahresgrund- 
vergütung

→   Fixe vertraglich vereinbarte Jahresgrundvergütung, die in zwölf 
 Monatsraten ausbezahlt wird

→   Sprecher des Vorstands: zusätzliche Pauschalvergütung

Nebenleistungen →   Im Wesentlichen die Gewährung der privaten Inanspruchnahme  
des Dienstwagens

→   Begrenzung auf maximal 20.000 € jährlich

Erfolgsabhängige Komponenten

Kurzfristige variable 
Vergütung 
(individueller STI)

Plantyp →   Zielbonus

Begrenzung des  
Auszahlungsbetrags →   150 % des Zielwerts

Leistungskriterien
→   Individuelle Ziele
→   ESG-Ziele 

Auszahlung

→   Mit der auf die Hauptversammlung, die über die 
Gewinnverteilung des Gewährungsgeschäfts-
jahres Beschluss gefasst hat, folgenden Gehalts-
abrechnung

Kurzfristige variable 
Vergütung 
(unternehmens- 
bezogener STI)

Plantyp →   Zielbonus

Begrenzung des  
Auszahlungsbetrags →   150 % des Zielwerts

Leistungskriterien

→   Konzern-EBIT des Gewährungsgeschäfts jahres 
im Vergleich zu den drei vorangegangenen 
Geschäftsjahren

Auszahlung

→   Mit der auf die Hauptversammlung, die über die 
Gewinnverteilung des Gewährungsgeschäfts-
jahres Beschluss gefasst hat, folgenden Gehalts-
abrechnung

Langfristige variable 
Vergütung  
(LTI)

Plantyp →   Zielbonus

Begrenzung des  
Auszahlungsbetrags →   150 % des Zielwerts

Leistungskriterien

→   Entwicklung des Konzern-EBIT im Gewährungs-
geschäftsjahr und den darauffolgenden zwei 
Geschäftsjahren im Vergleich zu den drei dem 
Gewährungsgeschäftsjahr vorangegangenen 
Geschäftsjahren

Auszahlung

→   Mit der auf die Hauptversammlung, die über 
die Gewinnverteilung des dritten, auf das Gewäh-
rungsgeschäftsjahr folgenden Geschäfts jahres 
Beschluss gefasst hat, folgenden Gehalts-
abrechnung
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Der Aufsichtsrat legt auf Basis des Vergütungssystems für jedes Vorstandsmitglied eine 
konkrete Ziel-Gesamtvergütung fest, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Auf-
gaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens steht 
und die übliche Vergütung nicht ohne  Weiteres übersteigt. Die Ziel-Gesamtvergütung setzt 
sich aus der Summe aller für die Gesamtvergütung maßgeblichen Vergütungsbestandteile 
zusammen. Zur Gesamtvergütung gehören die Jahresgrundvergütung, der individuelle STI, 
der unternehmensbezogene STI und der LTI sowie die Nebenleistungen. Bei individuellem 
STI, unternehmensbezogenem STI und LTI wird jeweils der Zielwert bei 100 % Zielerrei-
chung zugrunde gelegt. 

Der Anteil der langfristigen variablen Vergütung an der Ziel-Gesamtvergütung übersteigt 
den Anteil der einjährigen variablen Vergütung an der Ziel-Gesamtvergütung. Die relativen 
Anteile der festen und variablen Vergütungsbestandteile werden nachfolgend bezogen auf 
die Ziel-Gesamtvergütung dargestellt. 

Feste Vergütung 
(Jahresgrundgehalt + 
Nebenleistungen) 

Variable Vergütung

STI (individuell +  
unternehmensbezogen) LTI

60 % bis 80 % 5 % bis 20 % 10 % bis 25 %

2. Feste Vergütungsbestandteile 
Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in zwölf monatlichen Raten. Der 
Sprecher des Vorstands erhält eine zusätzliche Sprecherpauschale, die ebenfalls in zwölf 
monatlichen Raten ausgezahlt wird. Zusätzlich werden übliche Nebenleistungen gewährt: 
Die Südwestdeutsche Salzwerke AG stellt jedem Vorstandsmitglied insbesondere einen 
Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Nebenleistungen sind auf maximal 
20.000 € brutto begrenzt. Eine betriebliche Altersversorgung wird nicht gewährt. 

3. Variable Vergütungsbestandteile 
Nachfolgend werden die variablen Vergütungsbestandteile beschrieben. Dabei wird ver-
deutlicht, welcher Zusammenhang zwischen der Erreichung der Leistungskriterien und den 
Auszahlungsbeträgen aus der variablen Vergütung besteht. Ferner wird erläutert, in welcher 
Form und wann die Vorstandsmitglieder über die gewährten variablen Vergütungsbeträge 
verfügen können. Für alle variablen Vergütungsbestandteile werden im Dienstvertrag kon-
krete Zielwerte vereinbart. 

3.1 Kurzfristige variable Vergütung (STI) 
Der STI ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem einjährigen Bemessungszeitraum. 
Der STI setzt sich aus einem individuellen STI und einem unternehmensbezogenen STI 
zusammen, die jeweils unabhängig voneinander sind.  
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3.1.1 Individueller STI 
Der individuelle STI ist an das Erreichen von individuell zu vereinbarenden Zielen und 
 Environmental-, Social- und Governance-Zielen („ESG-Ziele“) im maßgeb lichen Geschäfts-
jahr („Gewährungsgeschäftsjahr“) geknüpft. Der Aufsichtsrat vereinbart für jedes bevor-
stehende Geschäftsjahr vor Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres mit jedem Vorstands-
mitglied individuelle Ziele, die sich an den Aufgaben der Geschäftsordnung orientieren, 
sowie ESG-Ziele und bestimmt deren Gewichtung. 

Eine nachträgliche Änderung der vereinbarten und festgelegten Ziele ist ausgeschlossen. 

Nach Ablauf des Gewährungsgeschäftsjahres legt der Aufsichtsrat nach seinem Ermes-
sen – in Abhängigkeit von der individuellen Zielerreichung und der Erreichung der ESG-
Ziele – die Höhe des für das Gewährungsgeschäftsjahr zu gewährenden individuellen STI 
fest. Dabei definiert der Aufsichtsrat jeweils für die individuellen Ziele und die ESG-Ziele 
eine Zielerreichung von 0 % bis 150 % und ermittelt anhand der festgelegten Gewichtung 
einen Gesamtziel erreichungsgrad. 

Der Auszahlungsbetrag wird durch Multiplikation des Gesamtzielerreichungsgrads mit dem 
Zielwert des individuellen STI ermittelt. Der Auszahlungsbetrag aus dem individuellen STI 
ist auf maximal 150 % des Zielwerts begrenzt.

Zielwert
in €

Gesamtzielerreichung

Individuelle 
Ziele

ESG- 
Ziele

Auszahlungsbetrag 
(max. 150 % 

des Zielwerts)

Der Auszahlungsbetrag aus dem individuellen STI ist zur Zahlung fällig mit der auf die 
Hauptversammlung, welche über die Gewinnverteilung für das Gewährungsgeschäftsjahr 
Beschluss gefasst hat, folgenden Gehaltsabrechnung. Die Auszahlung steht unter dem Vor-
behalt, dass der Aufsichtsrat für das Gewährungsgeschäftsjahr keinen Verstoß im Sinne 
der Malus- und Clawback-Regelung (siehe dazu Ziff. 3.5) feststellt und eine entsprechende 
Rückforderungsentscheidung trifft.

3.1.2 Unternehmensbezogener STI 
Der unternehmensbezogene STI knüpft an das Konzern-EBIT des Gewährungsgeschäfts-
jahres an und vergleicht das Konzern-EBIT im Gewährungsgeschäftsjahr mit dem Konzern-
EBIT der drei vorangegangenen Geschäftsjahre. Dadurch wird ein Vergleich der Geschäfts-
entwicklung im laufenden Geschäftsjahr mit dem Geschäftserfolg in der Vergangenheit 
erreicht.  

Das Konzern-EBIT ist das nach IFRS bestimmte Konzern-EBIT gemäß dem geprüften Jahres-
abschluss jeweils zum 31. Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres, ggf. bereinigt um 
Sondereffekte.
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Der Zielwert gilt als erreicht, wenn das Konzern-EBIT des Gewährungs geschäftsjahres 
(t=0) dem Durchschnitt des Konzern-EBIT der letzten drei vorangegangenen Geschäfts-
jahre (t=–1, t=–2, t=–3) entspricht. In diesem Fall ist der Auszahlungsbetrag gleich dem 
Zielwert. Der Auszahlungsbetrag aus dem unternehmensbezogenen STI erhöht oder ver-
ringert sich um den Prozentsatz, um den das Konzern-EBIT des jeweiligen Geschäftsjah-
res den Durchschnitt des Konzern-EBIT der letzten drei vorangegangenen Geschäftsjahre 
über- oder unterschreitet.

Der Auszahlungsbetrag aus dem unternehmensbezogenen STI ist auf 150 % des Zielwerts 
begrenzt.  

Zielwert
in €

Gesamtzielerreichung

EBIT t=0 im Vergleich zu  
ø EBIT (t=–1, t=–2 und t=–3)

Auszahlungsbetrag 
(max. 150 % 

des Zielwerts)

Der Auszahlungsbetrag aus dem unternehmensbezogenen STI ist zur Zahlung fällig mit 
der auf die Hauptversammlung, welche über die Gewinnverteilung für das Gewährungsge-
schäftsjahr Beschluss gefasst hat, folgenden Gehaltsabrechnung. Die Auszahlung steht 
unter dem Vorbehalt, dass der Aufsichtsrat für das Gewährungsgeschäftsjahr keinen Ver-
stoß im Sinne der Malus- und Clawback-Regelung (siehe dazu Ziff. 3.5) feststellt und eine 
entsprechende Rückforderungsentscheidung trifft.

3.2 Langfristige variable Vergütung (LTI) 
Der LTI ist als zukunftsgerichteter leistungsabhängiger Bonus ausgestaltet. Er knüpft an 
die langfristige Entwicklung des Konzern-EBIT im Gewährungs geschäftsjahr und den zwei 
darauffolgenden Geschäftsjahren an. Das Konzern- EBIT ist das nach IFRS bestimmte Kon-
zern-EBIT gemäß dem geprüften Jahres abschluss jeweils zum 31. Dezember des jeweiligen 
Geschäftsjahres, ggf. bereinigt um Sondereffekte. 

Der Zielwert gilt als erreicht, wenn der dreijährige Durchschnitt des Konzern-EBIT aus dem 
Gewährungsgeschäftsjahr (t=0) sowie den zwei darauffolgenden Geschäftsjahren (t=+1 und 
t=+2) dem Durchschnitt des Konzern-EBIT der  letzten drei vorangegangenen Geschäfts-
jahre (t=–1, t=–2 und t=–3) entspricht. In diesem Fall ist der Auszahlungsbetrag gleich 
dem Zielwert. Der Auszahlungsbetrag aus dem LTI erhöht oder verringert sich um den 
Prozentsatz, um den der Durchschnitt des Konzern-EBIT der Geschäftsjahre t=0, t=+1 und 
t=+2 den Durchschnitt des Konzern-EBIT der letzten drei vorangegangenen Geschäftsjahre 
über- oder unterschreitet.

Der Auszahlungsbetrag aus dem LTI ist auf 150 % des Zielbetrags begrenzt.

Zielwert
in €

Gesamtzielerreichung

ø EBIT (t=0, t=+1 und t=+2) im Ver-
gleich zu ø EBIT (t=–1, t=–2 und t=–3)

Auszahlungsbetrag 
(max. 150 % 

des Zielwerts)
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Der Auszahlungsbetrag aus dem LTI ist zur Zahlung fällig mit der auf die Hauptversamm-
lung, welche über die Gewinnverteilung für das dritte auf das Gewährungsgeschäftsjahr 
folgende Geschäftsjahr (t=+3) Beschluss gefasst hat, folgenden Gehaltsabrechnung. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die  Vorstandsmitglieder über den LTI erst nach vier Jahren 
verfügen können. Die Auszahlung steht unter dem Vorbehalt, dass der Aufsichtsrat weder 
für das Gewährungsgeschäftsjahr (t=0), noch die drei darauffolgenden Jahre (t=+1, t=+2, 
t=+3) einen Verstoß im Sinne der Malus- und Clawback-Regelung (siehe dazu Ziff. 3.5) fest-
stellt und eine entsprechende Rückforderungsentscheidung trifft.

3.3 Anpassungen bei außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen
Der Aufsichtsrat ist berechtigt, im Fall von außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwick-
lungen, z. B. Akquisition oder Veräußerung eines Unternehmensteils, die Bedingungen des 
individuellen STI, des unternehmensbezogenen STI und des LTI nach billigem Ermessen 
sachgerecht anzupassen.

3.4 Unterjähriger Ein- oder Austritt
Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im laufenden Gewährungsgeschäftsjahr, wird der 
Zielwert pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes des Dienstver-
hältnisses gekürzt.  

3.5  Malus- und Clawback-Regelung für die variablen Vergütungsbestandteile
Bei einem schwerwiegenden Pflichtenverstoß der Vorstandsmitglieder während des jeweils 
relevanten Beurteilungszeitraums eines variablen Vergütungs bestandteils kann der Auf-
sichtsrat den jeweils berechneten Auszahlungsbetrag aus dem individuellen STI, dem unter-
nehmensbezogenen STI und / oder den LTI nach pflichtgemäßem Ermessen kürzen oder 
vollständig streichen bzw. ganz oder teilweise zurückfordern. Relevanter Beurteilungsspiel-
raum ist beim individuellen STI und dem unternehmensbezogenen STI das Gewährungs-
geschäftsjahr und beim LTI das Gewährungsgeschäftsjahr und die drei darauffolgenden 
Geschäftsjahre.

Der Aufsichtsrat kann die Höhe einzelner oder sämtlicher variabler Vergütungselemente, 
in dessen relevanten Beurteilungszeitraum der Verstoß fällt und die zu dem Zeitpunkt der 
Entscheidung des Aufsichtsrats noch nicht ausgezahlt sind, bis auf null reduzieren (Malus). 
Weitergehend können im Falle eines nachträglichen Bekanntwerdens bzw. der nachträg-
lichen Aufdeckung eines Verstoßes bereits ausgezahlte variable Vergütungselemente, in 
deren relevanten Beurteilungszeitraum der Verstoß fällt, ganz oder teilweise zurückgefor-
dert werden, wenn seit der Auszahlung des jeweiligen Auszahlungsbetrags nicht mehr 
als fünf Jahre vergangen sind (Clawback). Die Reduzierung oder Rückforderung ist auch 
dann möglich, wenn das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt der Rück forderungsentscheidung 
bereits beendet ist.

Maßgeblich für die Höhe der Reduzierung oder Rückforderung ist jeweils der Brutto-Betrag 
der variablen Vergütungselemente.
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II. Maximalvergütung
Die für ein Geschäftsjahr insgesamt zu gewährende Gesamtvergütung (Summe aller für 
das betreffende Geschäftsjahr aufgewendeten Vergütungsbeträge, einschließlich festem 
Jahresgehalt, variablen Vergütungsbestandteilen und Nebenleistungen) der Vorstands-
mitglieder – unabhängig davon, ob sie in diesem Geschäftsjahr oder zu einem späteren 
Zeitpunkt ausbezahlt wird – ist nach oben absolut begrenzt („Maximalvergütung“). Die 
Maximalvergütung beträgt für den Sprecher des Vorstands 520.000 € brutto und für das 
ordentliche Vorstandsmitglied 461.000 € brutto. Überschreitet die Vergütung die Maximal-
vergütung, wird der Auszahlungsbetrag des LTI für das jeweilige Gewährungsjahr gekürzt. 
Erforderlichenfalls kann der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen andere Vergü-
tungskomponenten kürzen oder die Rückerstattung bereits gewährter Vergütung verlangen.

Unabhängig von der festgesetzten Maximalvergütung sind zudem die Auszahlungsbeträge 
der einzelnen variablen Vergütungsbestandteile relativ zum jeweiligen Zielwert auf jeweils 
150 % begrenzt.

III. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte
1.  Laufzeiten und Voraussetzungen der Beendigung  

vergütungsbezogener Rechtsgeschäfte 
Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder gelten für die Dauer der laufenden  Bestellungen. 
Der Aufsichtsrat bestellt in der Regel bei Erstbestellungen Mitglieder des Vorstands für die 
Dauer von drei Jahren, andernfalls von maximal fünf Jahren.

Die Dienstverträge verlängern sich für die Dauer einer erneuten Bestellung, soweit nichts 
anderes vereinbart wird.

Die Dienstverträge enden spätestens mit Ablauf des Monats, in denen die Vorstandsmit-
glieder das 67. Lebensjahr vollenden. 

Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern können im Einzelfall Kopplungsklauseln enthal-
ten, die dazu führen, dass mit der Beendigung des Vorstandsamts auch der Dienstvertrag, 
in der Regel nach Ablauf einer Auslauffrist, endet. Derzeit sind mit Vorstandsmitgliedern 
keine solchen Kopplungsklauseln vereinbart. 

Im Falle einer Beendigung der Bestellung ohne gleichzeitige Beendigung des Dienstver-
hältnisses ist die Südwestdeutsche Salzwerke AG zur Freistellung des Vorstandsmitglieds 
berechtigt. Auf die fortzuzahlende Vergütung muss sich das Vorstandsmitglied ander weitige 
Einkünfte oder böswillig unterlassene Einkünfte anrechnen lassen.
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2. Entlassungsentschädigungen 
Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit eines Vorstands mitglieds darf 
eine mögliche Abfindungszahlung den Wert von höchstens eineinhalb Jahresvergütungen 
nicht überschreiten. Bei einer Restlaufzeit des Anstellungsvertrags von weniger als ein-
einhalb Jahren darf sie die vertragliche Vergütung für die Restlaufzeit nicht überschreiten 
(Abfindungs-Cap). Für die Berechnung des Abfindungs-Caps wird grundsätzlich auf die 
Gesamt vergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die 
voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt. Wird der 
Dienstvertrag durch das Vorstandsmitglied selbst oder aus einem von ihm zu vertretenden 
wichtigen Grund beendet, ist die Abfindungszahlung ausgeschlossen.

Die Vorstandsmitglieder unterliegen nach Beendigung des Dienstverhältnisses jeweils für 
den Zeitraum von zwei Jahren einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Während dieses 
Zeitraums haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine jährliche Karenzentschädigung 
in Höhe von 80 % ihrer jeweiligen Jahres grundvergütung. Eine etwaige Abfindungszahlung 
wird auf die Karenzentschädigung angerechnet. Etwaige erzielte Einkünfte aus einer nicht 
unter das nachvertragliche Wettbewerbsverbot fallenden Tätigkeit werden auf die Karenz-
entschädigung nach Maßgabe des § 74c HGB angerechnet.

IV.  Berücksichtigung der Vergütungs und Beschäftigungsbedingungen der 
Arbeitnehmer bei der Festsetzung des Vergütungssystems

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Vergütung des Vorstands. Bei der Beurteilung 
der Angemessenheit der Vergütung finden das Vergleichsumfeld der Südwestdeutsche 
Salzwerke AG (horizontaler Vergleich bezogen auf die Vergütung für Vorstandsmitglieder) 
ebenso wie die unternehmensinterne  Vergütungsstruktur (vertikaler Vergleich) Berücksich-
tigung. Der horizontale Vergleich führt nicht zu einer automatischen Aufwärtsentwicklung 
der Vergütung der Vorstandsmitglieder.

Der vertikale Vergleich nimmt Bezug auf das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Ver-
gütung der ersten Führungskräfteebene sowie der Gesamtbelegschaft der Südwestdeut-
sche Salzwerke AG. Der Aufsichtsrat berücksichtigt die  Entwicklung der Vergütungen der 
beschriebenen Gruppen und wie sich das Verhältnis im Zeitablauf entwickelt hat.
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V.  Verfahren zur Fest und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung  
des Vergütungssystems 

Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vergütungssystem für die Vor-
standsmitglieder. Der Personalausschuss ist zuständig, den Beschluss des Aufsichtsrats 
über das Vergütungssystem und die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems vor-
zubereiten. Eine Überprüfung des Vergütungs systems führt der Aufsichtsrat nach pflicht-
gemäßem Ermessen, spätestens aber alle vier Jahre durch. Dabei führt der Aufsichtsrat 
einen Marktvergleich durch und berücksichtigt ferner insbesondere Veränderungen des 
Unternehmens umfelds, die wirtschaftliche Gesamtlage und Strategie des Unternehmens, 
Veränderungen und Trends der nationalen Corporate Governance Standards und die Entwick-
lung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer gemäß Ziffer IV. 
Bei Bedarf zieht der Aufsichtsrat externe Vergütungsexperten und andere Berater hinzu. 
Dabei achtet der Aufsichtsrat auf die Unabhängigkeit der externen Vergütungsexperten 
und Berater vom Vorstand und trifft Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. 

Der Aufsichtsrat legt das beschlossene Vergütungssystem der Hauptversammlung bei 
jeder wesentlichen Änderung, mindestens aber alle vier Jahre, zur  Billigung vor. Billigt die 
Hauptversammlung das vorgelegte System nicht, legt der Aufsichtsrat der Hauptversamm-
lung spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes 
Vergütungssystem zur Billigung vor.

Das Vergütungssystem gilt für alle Vorstandsmitglieder ab dem Tag, der auf den Tag der 
Hauptversammlung folgt, der das Vergütungssystem zur Billigung vorgelegt wurde. 

Der Aufsichtsrat und der Personalausschuss stellen durch geeignete Maß nahmen sicher, 
dass mögliche Interessenkonflikte der an den Beratungen und Entscheidungen über das 
Vergütungssystem beteiligten Aufsichtsratsmitglieder vermieden und gegebenenfalls auf-
gelöst werden. Dabei ist jedes Aufsichtsratsmitglied verpflichtet, Interessenkonflikte gegen-
über dem Aufsichtsrat offen zulegen. 

Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem (Verfahren und Rege-
lungen zu Vergütungsstruktur) und dessen einzelnen Bestandteilen sowie in Bezug auf 
einzelne Vergütungsbestandteile des Vergütungssystems abweichen oder neue Vergü-
tungsbestandteile einführen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 
Südwestdeutsche Salzwerke AG notwendig ist. Der Aufsichtsrat behält sich solche Abwei-
chungen insbesondere für außergewöhnliche Umstände, wie zum Beispiel eine Wirtschafts- 
oder Unternehmenskrise vor. Bei einer Wirtschaftskrise kann der Aufsichtsrat insbesondere 
von den Bedingungen der kurzfristigen und langfristigen variablen Vergütung abweichen. 
Abweichungen können vorübergehend zu einer Verringerung der Maximalvergütung führen.
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3. Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder

Das Vergütungssystem ergibt sich aus § 15 der Satzung:

„§ 15

1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach 
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung, die für das einzelne Mitglied je 
15.000,00 €, für den stellvertretenden Vorsitzenden 20.000,00 € und für den Vorsitzenden 
25.000,00 € beträgt. Die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird mit zusätzlich 100,00 € jähr-
lich honoriert, der stellvertretende Vorsitz in einem Ausschuss mit weiteren 50,00 € und der 
Vorsitz in einem Ausschuss mit weiteren 100,00 € jährlich. Ausschusstätigkeiten werden für 
höchstens drei Ausschüsse berücksichtigt.

2)  Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres in den  Aufsichtsrat oder 
einen Ausschuss oder in eine bestimmte Funktion eintreten oder aus dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss oder einer bestimmten  Funktion ausscheiden, erhalten für jeden ange-
fangenen Monat ihrer Mitgliedschaft bzw. der Wahrnehmung ihrer Funktion ein Zwölftel des 
betreffenden jährlichen  Vergütungsteils.

3)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erhalten für jede Aufsichtsrats- und 
Ausschusssitzung, an der sie als Mitglieder persönlich oder im Wege der Zuschaltung durch 
Telefon- oder Videoübertragung teilnehmen, ein Sitzungsgeld von je 55,00 €. Finden an einem 
Tag mehrere Sitzungen statt, fällt das Sitzungsgeld nur einmal an.

4)  Unterliegen die Vergütung und der Auslagenersatz der Umsatzsteuer, wird der Steuerbetrag 
von der Gesellschaft ersetzt, wenn er vom Aufsichtsratsmitglied gesondert in Rechnung 
gestellt werden kann.“
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Im Einzelnen gilt:

a.  Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 
 Entwicklung der Gesellschaft (§§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG)

Die feste und damit stabile Aufsichtsratsvergütung ist geeignet, die Geschäftsstrategie 
und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern, zumal sie keinen durch die 
Geschäftsentwicklung verursachten Schwankungen unterliegt.

b.  Vergütungsbestandteile (§§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG)

Die Aufsichtsratsvergütung besteht ausschließlich aus festen Vergütungsbestand teilen. 
Die Satzung sieht als feste Jahresvergütung für jedes Mitglied 15.000,00 € vor, für den 
stellvertretenden Vorsitzenden 20.000,00 € und für den Vorsitzenden 25.000,00 €. Die 
Mitgliedschaft in Ausschüssen wird mit zusätzlich 100,00 € jährlich honoriert, der stell-
vertretende Vorsitz in einem Ausschuss mit weiteren 50,00 € und der Vorsitz in einem 
Ausschuss mit weiteren 100,00 € jährlich, wobei Ausschusstätigkeiten höchstens für 
drei Ausschüsse berücksichtigt werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse erhalten für jede Aufsichtsrats- und Ausschusssitzung, an der sie als Mit-
glieder persönlich oder im Wege der Zuschaltung durch Telefon- oder Videoübertragung 
teilnehmen, ein Sitzungsgeld von je 55,00 €, wobei das Sitzungsgeld nur einmal anfällt, 
wenn an einem Tag mehrere Sitzungen stattfinden. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten 
außerdem ihre Auslagen ersetzt. Unterliegen die Vergütung und der Auslagenersatz der 
Umsatzsteuer, wird der Steuerbetrag von der Gesellschaft ersetzt, wenn er vom Auf-
sichtsratsmitglied gesondert in Rechnung gestellt werden kann.

c.  Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 
(§§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 AktG)

Die Aufsichtsratsvergütung wird auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat durch die 
Hauptversammlung in der Satzung oder durch Beschluss festgesetzt. Sie wird regel-
mäßig überprüft. Derzeit ist die Aufsichtsratsvergütung in der Satzung geregelt.
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Südwestdeutsche 
Salzwerke AG 

Salzgrund 67 
74076 Heilbronn

Telefon: +49 7131 959-0
Telefax: +49 7131 17 90 71
E-Mail: info@salzwerke.de 

Internet: www.salzwerke.de


